
VERTRAG ÜBER DIE ÄCHTUNG DES KRIEGES (BRIAND-KELLOGG-
PAKT)  

VOM 27. AUGUST 1928 
 
 
Der Deutsche Reichspräsident, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Seine 
Majestät der König der Belgier, der Präsident der Französischen Republik, Seine Majestät 
der König von Großbritannien, Irland und den Britischen Dominions in Übersee, Kaiser von 
Indien, Seine Majestät der König von Italien, Seine Majestät der Kaiser von Japan, der 
Präsident der Republik Polen, der Präsident der Tschechoslowakischen Republik, 
 
tief durchdrungen von ihrer erhabenen Pflicht, die Wohlfahrt der Menschheit zu fördern, 
 
in der Überzeugung, daß die Zeit gekommen ist, einen offenen Verzicht auf den Krieg als 
Werkzeug nationaler Politik auszusprechen, um die jetzt zwischen ihren Völkern 
bestehenden friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen dauernd aufrechtzuerhalten, 
 
in der Überzeugung, daß jede Veränderung in ihren gegenseitigen Beziehungen nur durch 
friedliche Mittel angestrebt werden und nur das Ergebnis eines friedlichen und geordneten 
Verfahrens sein sollte, und daß jede Signatarmacht, die in Zukunft danach strebt, ihre 
nationalen Interessen dadurch zu fördern, daß sie zum Kriege schreitet, dadurch der 
Vorteile, die dieser Vertrag gewährt, verlustig erklärt werden sollte,  
 
in der Hoffnung, daß, durch ihr Beispiel ermutigt, alle anderen Nationen der Welt sich 
diesem im Interesse der Menschheit gelegenen Bestreben anschließen werden und durch 
ihren Beitritt zu diesem Vertrage, sobald er in Kraft tritt, ihre Völker an seinen 
segensreichen Bestimmungen teilnehmen lassen werden, und daß sich so die zivilisierten 
Nationen der Welt in dem gemeinsamen Verzicht auf den Krieg als Werkzeug ihrer 
nationalen Politik zusammenfinden werden,  
 
haben beschlossen, einen Vertrag zu schließen, und zu diesem Zweck zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: [Namen] 
 
die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten die 
folgenden Artikel vereinbart haben: 
 

Artikel I 
Die Hohen Vertragschließenden Parteien erklären feierlich im Namen ihrer Völker, daß sie 
den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfalle verurteilen und auf ihn als 
Werkzeug nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzichten. 
 

Artikel II 
Die Hohen Vertragschließenden Parteien vereinbaren, daß die Regelung und 
Entscheidung aller Streitigkeiten oder Konflikte, die zwischen ihnen entstehen könnten, 
welcher Art oder welchen Ursprungs sie auch sein mögen, niemals anders als durch 
friedliche Mittel angestrebt werden soll. 
 

Artikel III 
Dieser Vertrag soll durch die in der Präambel genannten Hohen Vertragschließenden 
Parteien gemäß den Vorschriften ihrer Verfassungen ratifiziert werden und soll zwischen 



ihnen in Kraft treten, sobald alle Ratifikationsurkunden in Washington hinterlegt worden 
sind.  
 
Dieser Vertrag soll, nachdem er gemäß dem vorhergehenden Absatz in Kraft getreten ist, 
solange als notwendig für den Beitritt aller anderen Mächte der Welt offenstehen. Jede 
Urkunde über den Beitritt einer Macht soll in Washington hinterlegt werden, und der 
Vertrag soll sofort nach der Hinterlegung zwischen der so beigetretenen Macht und den 
anderen an ihm beteiligten Mächten in Kraft treten. 
 
Die Regierung der Vereinigten Staaten ist verpflichtet, jeder in der Präambel genannten 
und jeder später diesem Vertrage beitretenden Regierung eine beglaubigte Abschrift des 
Vertrages und jeder Ratifikationsurkunde oder Beitrittserklärung zu übermitteln. Die 
Regierung der Vereinigten Staaten ist ferner verpflichtet, diese Regierungen sofort 
telegraphisch von der bei ihr erfolgten Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde oder 
Beitrittserklärung in Kenntnis zu setzen. 
 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag in französischer und 
englischer Sprache, wobei beide Texte gleichwertig sind, unterzeichnet und ihre Siegel 
darunter gesetzt. 
 
Geschehen in Paris am siebenundzwanzigsten August im Jahre 
eintausendneunhundertachtundzwanzig. 
 
 
[Quelle: Völkerrecht, Dokumente, Teil 1, Berlin (O) 1973, S. 97-99.] 
 


